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§ 62 UG Meldung der Fortsetzung
des Studiums

 UG - Universitätsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die Frist für die Meldung der Fortsetzung des

Studiums festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem, mit Ausnahme des ersten Semesters, die Studierenden die

Meldung der Fortsetzung ihres Studiums vornehmen und bei Bestehen einer Studienbeitragspflicht gemäß § 91

Abs. 1 bis 3 den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die Frist zur Meldung der Fortsetzung hat für das

Wintersemester mindestens acht Wochen und für das Sommersemester mindestens vier Wochen zu betragen.

Die Studierenden sind verpflichtet, für das Wintersemester bis 31. Oktober und für das Sommersemester bis

31. März der Universität, an der eine Zulassung zum Studium besteht, die Fortsetzung des Studiums zu melden.

2. (2)Die Meldung der Fortsetzung des Studiums ist unwirksam, solange die Studierendenbeiträge samt allfälliger

Sonderbeiträge nach den Bestimmungen des HSG 2014 und die allfälligen Studienbeiträge nicht eingelangt sind.

3. (3)Die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für das Wintersemester erstreckt sich bis zum 31. März

des unmittelbar darauffolgenden Sommersemesters, die Wirkung der Meldung der Fortsetzung des Studiums für

das Sommersemester erstreckt sich bis zum 31. Oktober des unmittelbar darauffolgenden Wintersemesters, in

beiden Fällen sofern die Zulassung zum Studium noch nicht erloschen ist.

4. (4)Über die Meldung der Fortsetzung des Studiums hat die Universität den Studierenden Studienbestätigungen

auszustellen. Diese müssen jedenfalls Namen, Geburtsdatum, Matrikelnummer und Sozialversicherungsnummer

der oder des Studierenden sowie den Studierendenstatus, das Studium und das Semester enthalten.

5. (5)Die Meldung der Fortsetzung des Studiums ist im Studierendenausweis bzw. im digitalen Studierendenausweis

(§ 60 Abs. 4) zu vermerken.
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